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OBERLANDESGERICHT KÖLN 

BESCHLUSS 

In dem Kostenfestsetzungsverfahren 

des Herrn Rolf Schälike, Bleickenallee 8, 22763 Hamburg, 

Beklagten und Beschwerdefc.lhrers, 

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Schön & Reinecke, Roonstr. 71, 

50674 Köln-

gegen 

Herrn Dominik Höch, elo Schertz Bergmann Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 53, 

10707 Berlin, 

Kläger und Beschwerdegegner, 

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Schertz, Bergmann & Partner, 

Kurfürstendamm 53, 10707 Berlin • 

hat der 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln auf die als sofortige Beschwerde 

zu behandelnde "Erinnerung" des Beklagten vom 4. Dezember 2009 gegen den Kos

tenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin beim Landgericht Köln vom 17. No

vember 2009 - 28 0 463/07 ...; durch den Richter am Oberlandesgericht SchOtz als 

Einzelrichter 

am 16. August 2010 

--. 



b e s chi 0 S sen: 

Auf die sofortige Beschwerde des Beklagten wird der Kosten

festsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin beim Landgericht 

Köln vom 17. November 2009 - 28 0463/07 - teilweise abge

ändert und wie folgt neu gefasst: 

Aufgrund des Urteils der 28. Zivilkammer des Landgerichts Köln 

vom 5. November 2008 sind von dem Beklagten an den Kläger 

1.757,65 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz nach § 2478GB seit dem 22. November 

2008 zu erstatten. 

In diesem Betrag sind 288,00 € an Gerichtskosten enthalten. 

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Kläger. 

Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren: 2.128,02 €. 

Gründe 

I. 

Der Kläger, von Beruf Rechtsanwalt, war zur Zeit derKlageerhebung Mi~Ued einer 

Berliner Kanzlei. Vertreten durch einen Sozius beantragte er gegen den Beklagten, 

der in Hamburg wohnt, beim Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung, durch die 

diesem untersagt werden sollte, bestimmte ehrenrührige Äußerungen (lberden Klä

ger im Internet zu veröffentlichen und/oder zu verbreiten. Nach Erwirkung. der einst

weiligen VerfLlgung durch den Kläger stellte der Beklagte Antrag naGh §§ 936,926 

ZPO auf Klageerhebung in der Hauptsache. Dem kam der Kläger nach und wurde 

auch darin von einem Berliner Sozius anwaltlich vertreten. Das Landgericht Köln 

ordnete Beweisaufnahme durch Vernehmung des Rechtsvertreters des KlägerS, 

Rechtsanwalt .Reich, und eines weiteren Sozius, Rechtsanwalt Dr. Schertz, an, 

nachdem bereits ein Termin zur mündlichen Verhandlung stattgefunden hatte. Beid!,! 

·.ti 
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Zeugen verzichteten im Voraus auf Auslagenerstattung. Zum Beweisaufnahmetermin 

reisten beide mit dem Flugzeug an. Die Klage war in zwei Instanzen erfolgreich. 

Zur Festsetzung für die erste Instanz angemeldet hat der Kläger u. a. die Kosten fOr 

die Anreise seines Berliner Prozessbevollmächtigten zu beiden VerhandlungsIermi

nen nach Köln per Flugzeug nebst Kosten für die An- bzw. Abreise zum/vom Flugha. 

fen sowie Parkgebühren. Für den Termin zur Beweisaufnahme sind die Reisekosten 

für zwei Anwälte per Flugzeug zur Festsetzung angemeldet worden. 

Die Rechtspflegerin hat die Kostenfestsetzung antragsgemäß durchgefohrt. Hierge

gen richtet sich das Rechtsmittel des Beklagten, das als "Erinnerung" bezeichnet ist. 

Der Kläger ist der Ansicht, es sei rechtlich nicht zu beanstanden, dass er sein Wahl

recht wegen des Gerichtsstandes ausgeobt und Köln als Gerichtsort gewählt habe. 

Gegen die Anreise per Flugzeug sei nichts einzuwenden. Dass am 16. Juli 2008 zwei 

Anwälte angereist seien, erkläre sich daraus, dass an lässlich der Vernehmung sei

nes Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt Reich als Zeuge Rechtsanwalt Dr. 

Scharlz seihe Rechte ah. Ähwailfwafifg€iHbmmentla8i:i LJhdiülli'9I§k~i~rt:ibbsi1äI6~ei~ " 
en die Reisekosten für zwei Anwälte zu erstatten. Der Höhe nach bestünden keine 

Bedenken, da eine Reise mit der Deutschen Bahn kaum billiger gewesen wäre. 

Der Beklagte ist der Ansicht, die Klageerhebung in Köln sei rechtsmil;lsbräuchlich. 

Zumindest aber habe der Kläger einen Kölner Rechtsanwalt einschalten müssen. 

Reisekosten für zwei Anwälte fOr den 16. Juli 2008 seien ohnehin nicht zu erstatten. 

Zudem seien die Flugkosten überteuert. 

Die Rechtspflegerin hat dem Rechtsmittel nicht abgeholfen und die Sache dem Se

nat zur Entscheidung vorgelegt. 

11. 

Das Rechtsmittel ist als sofortige Beschwerde gemäß § 104 Abs. 3 Satz 1 ZPO l. V. 

m. § 11 Abs. 1 RpfiG unbedenklich statthaft und zulässig. 
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1. 

Die hiergegen erhobenen Bedenken des Klägers sind unbehelflich und liegen sämt

lich neben der Sache. 

Die Zwei-Wochen-Frist des § 569 Abs. 1 ZPO ist gewahrt. Der Kostenfestsetzungs

beschluss ist den Verfahrensbevollmächtigten des Beklagten per Empfangsbekennt

nis am 23. November 2009 zugestellt worden; die Rechtsmittelschrift ist am 4. De

zember 2009 bei Gericht eingegangen, mithin rechtzeitig. 

Dass der Beklagte sein Rechtsmittel als "Erinnerung" bezeichnet hat, ist unschädlich. 

Im Zweifel ist davon auszugehen, dass eine Partei das Rechtsmittel einlegen will, 

welches ihr nach der Rechtsordnung zusteht und ihrer Interessenlage entspricht. Die 

fälschliche Benennung eines Rechtsmittels ist stets unschädlich (so schon: RGZ 170, 

387), etwa die Angabe "Beschwerde" anstatt "Einspruch". 

Dass im übrigen für die Beschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren der Anwalts

zwang nicht gilt, ist höchstrichterlich längst geklärt (BGHZ 166, 117, 121 = NJW 

2006,2260,2261; Zöller/Herget, ZPO, 27. Aufl., § 104 Rdn. 21 "Anwaltszwang"). 

2. 

Die sofortige Beschwerde des Beklagten hat auch in der Sache selbst vollen Erfolg. 

Die Erstattung von Reisekosten für seinen Anwalt bzw. seine Anwälte steht dem Klä

ger nicht zu. 

1. 

Das Beschwerdeverfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass beide Parteien in er

heblichem Umfang, soweit es die Erstattung von Flugreisekosten des Anwaltes an

geht, sich auf überholte Rechtsprechung und Literatur beziehen und sich darüber 

hinaus argumentativ ständig in großen Teilen wiederholen und zu rechtlich nicht Re

levantem vortragen. 

Maßgebliche Norm ist § 91 Abs. 2 Satz 1, 2. Hs. ZPO. Hiernach sind der obsiegen

den Partei die Reisekosten des Anwaltes, der nicht im Bezirk des Prozessgerichts 

niedergelassen ist, nur insoweit zu erstatten, als dessen Hinzuziehung zur zW!'lckent

sprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war. 
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Schon in seiner Entscheidung vom 12. Dezember 2002 (NJW 2003, 901 '" JB 2003, 

205 = AnwBI 2003, 181) hat der BGH ausgeführt, dass drei Konstellation auseinan

der zu halten sind im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit von Reisekosten bei Hin

zuziehung eines Anwaltes: 

a) 

eine Partei wird an ihrem WohnortlGeschäftssitz verklagt, schaltet aber einen aus

wärtigen Rechtsanwalt ein; 

b) 

eine Partei klagt an einem auswärtigen Gericht oder wird dort verklagt und schaltet 

einen an ihrem Wohn- oder Geschäftsort ansässigen Anwalt ein; 

c) 

wie b), jedoch wird ein an einem Drittort residierender Anwalt beauftragt. 

Bezüglich der zweiten, hier vorliegenden Fallkonstellationgilt, dass die Erstattungs" 

··fä,N:i!!JReitderR:eisekosten ·deS:Anwalt~$·derrf'G'rlilnde .natl'lreg~.lmäP.iiig. zci"Iti~jä:l'le!:jii$t 

(SGH, a. a. 0.; BGHReport 2004, 639; NJW 2007, 2048 = MDR 2007, 802). Eine 

Partei, die einen Rechtsstreit zu führen beabsichtigt, wird in aller Regel einen Anwalt 

in der Nähe ihres Wohn- oder Geschäftsortes aufsuchen, um dessen Rat in An

spruch zu nehmen und ihn gegebenenfalls mit der Prozessvertretung zu betrauen. 

Sie wird ihn in der Annahme aufsuchen, dass zunächst ein persönliches mündliches 

Gespräch erforderlich ist, da der Anwalt für eine ordnungsgemäße und erfolgreiche 

Sachbearbeitung auf Tatsacheninformationen durch die .Partei angewiesen ist (BGH 

NJW 2002, 898, 900) 

An der Notwendigkeit im Sinne des § 91 ZPO fehlt es aber dann, wenn schon bei 

Beauftragung des Anwaltes feststeht, dass ein eingehendes Mandantengespräch auf 

persönlicher Basis nicht erforderlich sein wird. Davon ist etwa bei einem gewerbli. 

ehen Unternehmen mit sachbearbeitender Rechtsabteilung auszugehen (SGH NJW 

2003, 898, 901; NJW 2003, 2027, 2028) oder bei einem Verbraucherverband (BGH 

MDR 2006, 356). Eine weitere Ausnahme ist dann zu machen, wenn der an einem 

Drittort Klagende über derart ausreichende Fachkenntnisse verfugt, dass von ihm 

verlangt werden kann und muss, um dem Gebot nach einer möglichst sparsamen 
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Prozessführung nachzukommen (Zöller/Herget, § 91 Rdn. 12 m. w. N.), einen 

Rechtsanwalt am Gerichtsort schriftlich unter Nutzung der modernen Kommunikati

onsmedien zu informieren. In einem solchen Fall sind weder fiktive Reisekosten des 

Klägers zu einem am Sitz des Prozessgerichts tätigen Rechtsanwalt zu erstatten 

noch Reisekosten für An- und Rückreise eines am Wohn- oder Geschäftsort der Par. 

tei ansässigen Rechtsanwaltes. 

Dieshat der BGH mehrfach ftlr den Fall entschieden, dass ein Rechtsanwalt in eige

ner Sache an einem dritten Ort klagt oder verklagt wird, etwa in seiner Eigenschaft 

als Insolvenzverwalter (BGH NJW 2004, 3187 = JB 2004, 658 :: MDR 2004, 50; 

NJW-RR 2005,1591 = Rpfleger 2005,695'" MDR 2005,117; NJW·RR 2007,129 = 
Rpfleger 2006, 430 '" MDR 2007, 53). Gleiches ist von einem Steuerberater zu ver

langen, der in eigener Sache am Drittort einen Prozess führt (8GH NJW·RR 2008, 

654 '" Rpfleger 2008, 279 = WM 2008, 422). 

So liegt der Fall hier. Der Kläger ist Rechtsanwalt und nach eigenem Vortrag insbe

sondere auf dem Gebiet des Presse- und Medienrechts tätig. Von daher war er zwei

felsfrei in der Lage, einen Kollegen in Köln schriftlich so zu informieren, dass dieser 

s.eine Rechte vor dem dbrtangen:Jfemen Land\llerichf in jeglicher Hmsicht umfassend 

wahren konnte. Es war von daher nicht erforderlich, einen Berliner Anwalt mit der 

Prozessführung zu betrauen. Dass der Kläger einen Sozius betraut hat, führt zu kei

nem anderen Ergebnis. 

Hiernach ergibt sich fOlgende Berechnung des vom Beklagten für die erste Instanz 

an dan Kläger zu erstattenden Betrages: 

- 1,3 Verfahrensgebühr 

1,2 TerminsgebOhr 

- Pauschale 

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 

zuzüglich Gerichtskosten 

631,80 € 

583,20€ 

20,00 € 

1.235,00 € 

234,65€ 

1.469,65 € 

288,00 € 

1.757,65 € 

=====:::;=: 
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2. ,~ 
Nur der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass ein Kläger ifIlein des

wegen, dass er von der ihm gesetzlich eingeräumten Möglichkeit des Wahlgerichts

standes, §§ 32, 35 ZPO Gebrauch macht, kostenerstattungsrechtlich keine Nachteile 

befOrchten muss (OLG Hamm, NJW 1987, 139; OLG Köln Rpfleger 1992, 222; OLG 

München JB 1994,477; OLG Hamburg, NJW-RR 2007, 763; ZöllerNollkommer •. § 35. 

Rdn. 5; a. A. Zöller/Herget, § 91 Rdn. 13 "Wahlgerichtsstand"), 

3. 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO. 

Schütz 

, :,:"" 



280463/07 

Landgericht Köln 

Kostenfestsetzu ngsbesch I uss 

In dem Rechtsstreit 

des Herrn Dominik Höch, c/o Schertz Bergmann Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 53, 

10707 Berlin, 

Klägers, 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Schertz und Partner, 

Kulfürstendamm 53, 10707 Berlin, 

gegen 

Herrn Rolf Schälike, Bleickenallee 8, 22763 Hamburg, 

Beklagten, 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Schön & Reinecke, Roonstraße 

71,50674 Köln, 

sind auf Grund des Urteils der 28. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 05.11.2008 

von dem Beklagten 3.885,67 Euro - dreitausendachthundertfOnfundachtzig Euro und 

siebenundsechzig Cent - nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Ba

siszinssatz nach § 2478GB seit dem 22.11.2006 an den Kläger zu erstatten. 

Die Berechnung der gerichtlichen Kosten ist beigefügt. 

Die Berechnung der außergerichtlichen Kosten ist bereits übersandt. 

Im obigen Betrag sind 288,00 Euro an Gerichtskosten enthalten. 



Der dieser Kostenfestsetzung zugrunde liegende Titel ist rechtskräftig. 

Gründe: 

Entgegen der Ansicht des Beklagten war der Kläger nicht gehalten, das gerichtliche 

Verfahren beim Landgericht Berlin durchzuführen. 

Ist Begehungsort der unerlaubten Handlung die gesamte Bundesrepublik, so hat der 

Kläger die Wahl, welches Gericht er einschalten wilL Er muss nicht das Gericht wählen, 

in dem geringere Kosten entstehen (OLG Köln, 17 W 50/08, 11,03.2008), 

Insoweit bestehen keine Bedenken gegen die Notwendigkeit der Reisekosten, 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (NJW 2003, 898 ff.) ist die 

Hinzuziehung eines am Wohn· oder Geschäftsort der auswärtigen Partei ansässigen 

Rechtsanwaltes in der Regel als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -

verteidigung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 2 Satz 1, 2. Hs. ZPO anzusehen. 

Entscheidend ist, ob eine vernünftige Partei die Kosten auslösende Maßnahme als 

sachdienlich ansehen durfte in Verfolgung ihrer berechtigten Interessen und der zur 

vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte. Auf die Ausführung des 

Bundesgerichtshofes in der angegebenen EntSCheidung (Seite 899 - 901) wird zur 

Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. 

Eine Ausnahme ist nur dann zu machen (Seite 901; s,a. Enders JB 2003, 169, 170), 

wenn schon bei Beauttragung des Rechtsanwaltes feststeht, dass ein eingehendes 

Mandantengespräch nicht nötig sein wird, etwa weil es sich um ein gewerbliches 

Unternehmen mit eigener, die Sache bearbeitender Rechtsabteilung handelt oder aber 

urn einen überschaubaren Rechtsstre~ mit einfach gelagertem Tatsachenvortrag. 

Nach dem Vortrag der Klägers vertritt der ProzessbeVOllmächtigte diesen ständig in 

seinen rechtlichen Angelegenheiten, so dass der Kläg.er ein berechtigtes Intersse daran 

\.".., hatte, sich auch im vorliegenden Verfahren von dem Prozessbevollmächtigten vertreten 

zu lassen. 

Eine mündliche bzw, schriftliche Informierung eines Rechtsanwalts am Sitz des 

Prozessgerichts wäre nicht ausreichend gewesen, so dass mindestens zwei 

Informationsreisen des Klägers nach Köln erforderlich gewesen wären. 

Somit waren die Reisekosten des Prozessbevollmächtigten zur zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung erforderlich. 

Die Reisekosten können an Hand der vorgelegten Belege und durch die Erläuterungen 

in den Schriftsätzen vom 03.07.2009, 01.09.2009 und 19.10.2009 nachvollzogen 

werden. Sie sind hinreichend nachgewiesen und begrilndet bzw. durch anwaltliche 

Versicherung glaubhaft gemacht. Bedenken gegen die Angemessenheit der 

Beförderungsmittel bestehen nicht. 

Im Termin vom 16.07.2008 wurde die durch Beschluss vom 13,02.2008 angeordnete 

Vernehmung der Rechtsanwälte Reich und Dr. Schertz durchgeführt. Es war 

erforderlich, dass der Kläger während der Zeugenvernehmung eines der beiden 



Rechtsanwälte durch den anderen Rechtsanwalt vertreten war, um ggfls. die Zeugen 

befragen zu können. Somit bestehen keine Bedenken gegen die Erstattungsfähigkeit 

der Reisekosten für beide Rechtsanwälte zu diesem Termin. 

Einem Rechtsanwalt ist es gestattet, das für ihn bequemste und zeitgünstigste 

Verkehrsmittel zu wählen (OLG Köln, 17 W 50/08). Er ist nicht auf die Kosten 

beschränkt, die durch die Anreise mit Bahn bzw. PKW entstanden wären. Diese wiiiren 

im vorliegenden Verfahren unter Berücksichtigung der Kosten für die Übernachtung 

und des zusätzlichen Abwesenheitsgeldes kaum geringer als sie Flugkosten gewesen. 

Bedenken gegen die Buchung der Businessclass bestehen nicht, da dieses Ticket 

variabel umbuchbar ist und vor dem Termin nicht feststand, wie lange dieser dauern 

würde. 

Die VerfahrensgebOhr wird in voller Höhe berücksichtigt, da eine Geschäftsgebühr 

mangels Abschlussschreibens nicht entstanden ist. 

Köln, 17.11.2009 

Landgericht 

Willach 

Rechtspflegerin 

Beglaubigt 

Hinweise: 

Aus diesem Beschluss kann ohne weiteres die Zwangsvollstreckung betrieben wer

den, wenn die festgesetzten Kasten nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zustellung 

an die/den Gläubigerin/Gläubiger gezahlt werden. 

Oie Gerichtskasse ist zur Entgegennahme der Zahlung nicht befugt. 

Ist die zugrunde liegende Entscheidung nur gegen Sicherheit vorläufig vollstreckbar, 



. ,. 

muss die/der Berechtigte vor Beginn der Zwangsvollstreckung nachweisen, dass 

sie/er die Sicherheit geleistet hat oder dass die gerichtliche Entscheidung rechtskräf

tig geworden ist. 



In Sachen 
Höch .;. Schälike 
- 28 0 463/07-

wird beantragt, 

SCIIERTZ BERGMANN 

Kostenfestsetzungsantrag 
'. 

die nachstehend aufgeführten Kosten sowie nicht erfasste Gerichtskosten 
und Auslagenvorschil"lse gemäß § 104 ZPO festzusetzen. 

Weiter wird beantragt, 

dem Antragsteller eine vollstreckbare AusfertigtUlg des Kostenfestsetzungs
beschlusses zu el:1:eilen Wld auszusprechen, dass der festgesetzte Betrag ge
mäß § 104 I ZPO verzinst wird. 

Der Antragsteller ist zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt. 

Berechnung gern. dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) LV.m. dem Vergütungsverzeichnis 
(VV) in der Fassung vorn 01.01.2007. 

Gegen~tandswel:1:: 10.000,00 Euro 
1,3 Verfahrensgebühr §§ 2, 13 RVG, Nr. 3100 VV 
1,2 Terrninsgebühr §§ 2, 13 RVG, Nr. 3104 VV 
Post- und Telekommunikationspauschale, Nr. 7002 VV 
Abwesenheitsgeld, Nr. 7005 VV(2 x 4~~ S!:lDden,da 2 Termine) 
-Reisekosten, Nr. 7004 VV (Flug Berlin-Köln-Berlin) 
Reisekosten, Nr. 7004 VV (Taxikosten Berlin/Köln/Düsseldorf) 
Reisekosten, Nr. 7004 VV (Parkschein) 
Reisekosten, Nr. 7004 VV ( S-Bahnfahrt BerUn) 

Zwischensumme 
Umsatzsteuer (MWSt), Nr. 7008 VV (19,00 %) 

Endsumme 

631,80 Euro 
583,20 Euro 
20,00 Euro 
70,00 Euro 

, ,--",._._<>---,,- ,., 
1.482,45 Euro 

211,15 Euro 
22,69 Euro 

1,96 Euro 

3.023,25 Euro 
574,42 Euro 

3.597,67 Euro 

Die Reisekosteri waren für heide Anwälte veranlasst, da die Anwälte gleichzeitig als 
Zeugen geladen waren. Um die Rechte des Klägers auch während der Beweisauf
nahme im Rahmen des Anwaltsprozesses wahrzunehmen (welcher eine zwingende 
Vertretung durch einen Anwalt voraussetzt), war die Vel:1:retung durch einen weite
ren Anwalt veranlasst. 

Einfache Abschrift anbei 

Helge Reich 
Rechtsanwalt 

'., 




